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1 Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
 
1.1 Anlass und Ziel der Planung 
 
Die Gemeinde Neusitz ist grundsätzlich bestrebt, qualitätvolles Wohnen im Rahmen einer mode-
raten städtebaulichen Entwicklung in ihrem Gemeindegebiet zu ermöglichen. Sie beabsichtigt 
daher ein neues Wohnbaugebiet am südöstlichen Ortsrand von Neusitz im Bereich der in ge-
meindlichem Eigentum befindlichen, teilweise im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebau-
ungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ gelegenen Grundstücke Fl.Nrn. 108/1 und 109 der Gemarkung 
Neusitz zu entwickeln. Die genannten Grundstücke bieten aus städtebaulicher Sicht gute Vo-
raussetzungen für eine fortschrittliche wohnbauliche Entwicklung, die heutigen sozialen und öko-
logischen Qualitätsansprüchen gleichermaßen gerecht wird. 

Um die beabsichtigte wohnbauliche Entwicklung in den nächsten Jahren realisieren zu können,  
hat der Gemeinderat der Gemeinde Neusitz am 15.04.2024 die 2. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 7 „Schlossberg“ beschlossen. Zum Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung zählen 
neben den Grundstücken Fl.Nrn. 108/1 und 109 auch die Grundstücke Fl.Nrn. 110, 111, 112, 113, 
113/1, 113/2, 113/3, 114 und 115 sowie teilweise 101/1 und 555/8 der Gemarkung Neusitz. 

Der Beschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ wurde am 24.04.2024 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Mit dem städtebaulichen Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ und 
der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens wurde das Büro HWP Holl Wieden Partner-
schaft in Würzburg beauftragt. 

Ein Umweltbericht mit Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung (Fassung mit Stand 07/2025) sowie ein 
Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) (Fassung mit Stand 07/2025) 
des Büros Bachmann Artenschutz GmbH, Ansbach, für das Planungsgebiet werden der Be-
bauungsplanung als Anhang beigefügt. 
 
 
1.2 Lage im Raum/ Planungsgebiet 
 
Die Gemeinde Neusitz mit ihren rund 2.100 Einwohnern liegt im nordwestlichen Teil des Land-
kreises Ansbach innerhalb des Regierungsbezirks Mittelfranken und der Planungsregion 8 
„Westmittelfranken“. Sie zählt administrativ zur Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg o.d.Tau-
ber und erstreckt sich über eine Gemeindegebietsfläche von rund 1.379 ha. Zum Gemeindege-
biet zählen neben dem Hauptort Neusitz auch die Ortsteile Chausseehaus, Erlbach, Horabach, 
Schafhof, Schweinsdorf, Södelbronn und Wachsenberg. 

Das Gemeindegebiet Neusitz liegt überwiegend innerhalb des Landschaftsschutzgebiets (LSG) 
des Naturparks „Frankenhöhe“. Nur ca. 2 km westlich des Hauptorts Neusitz ist das Mittelzent-
rum Rothenburg o.d.Tauber mit seinem Bildungs-, Beschäftigungs- und Versorgungsangebot 
sowie zahlreichen Attraktionen aus dem Kultur- und Freizeitbereich gelegen. An die Gemeinde 
Neusitz grenzen zudem die Nachbargemeinden Steinsfeld im Nordwesten, Windelsbach im 
Nordosten sowie Gebsattel im Südosten an. 

Über die von Nord nach Süd durch das Gemeindegebiet Neusitz verlaufende Bundesautobahn 
A 7 ist die Gemeinde Neusitz sehr gut an das bundesdeutsche Fernstraßennetz angebunden. 
Durch das Gemeindegebiet verläuft zudem in Ost-West-Richtung die Staatsstraße St 2250, 
welche Neusitz direkt an das Mittelzentrum Rothenburg o.d.Tauber anbindet. 

Laut Regionalplan für die Region 8 „Westmittelfranken“ (Raumstrukturkarte) liegt die Gemeinde 
Neusitz an der regional bedeutsamen Entwicklungsachse Rothenburg o.d.Tauber – Ansbach. 
Aufgrund dieser Lage zählt Neusitz aus regionalplanerischer Sicht zu den Orten in der Region, 
die vorzugsweise Bauland für die Wohnsiedlungstätigkeit bereitstellen sollen. 

Das für die zukünftige wohnbauliche Entwicklung in Neusitz vorgesehene Planungsgebiet der  
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ liegt südöstlich der Ortslage Neusitz im 
Anschluss an den nordwestlich verlaufenden Kirchfeldring (Fl.Nr. 555/8). Unmittelbar östlich des 
Planungsgebiets verläuft die Horabacher Straße (Fl.Nr. 887). Südlich des Planungsgebiets be-
findet sich landwirtschaftlich genutzte Fläche. 
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1.3 Strukturelle Rahmenbedingungen 
 
Die Gemeinde Neusitz ist als attraktiver Wohnort in einer reizvollen landschaftlichen Umgebung 
mit guter verkehrlicher Anbindung und guter Erreichbarkeit der mittelzentralen Einrichtungen der 
nahegelegenen Stadt Rothenburg o.d.Tauber zu charakterisieren. Zur Wohnqualität der Ge-
meinde Neusitz tragen neben den lagebedingten Vorzügen auch folgende Einrichtungen und 
Angebote vor Ort bei: Dorfladen mit Café (entstanden im Bereich der Gewerbebrache „Alte 
Steige“ in Neusitz), Gasthof Neusitz, Einrichtungen der evang.-luth. Kirchengemeinde Neusitz 
und Schweinsdorf (Kindertagesstätte „Regenbogen“, Kinder- und Jugendbücherei, Diakonie-
station, Heilig-Kreuz-Kirche Neusitz, St.-Otilien-Kirche Schweinsdorf), Rathaus mit Feuerwehr-
haus, Energieberatung/ Energiestammtisch, Computerservice, Versicherungsmakler, Fitness-
studio, mobile Fußpflege, Rad- und Wanderwege in und um Neusitz. Für Gäste gibt es Über-
nachtungsangebote in einigen Ferienwohnungen/ Pensionen (Stand 01/2025, Datenquelle: 
Homepage der Gemeinde Neusitz). 

Aufgrund der günstigen Wohnbedingungen hat sich die Einwohnerzahl der Gemeinde Neusitz 
in jüngster Vergangenheit von 2.005 Einwohnern im Jahr 2013 auf 2.071 Einwohner im Jahr 
2023 erhöht (Stand 31.12.2023, Datenquelle: Bayer. Landesamt für Statistik). Dies entspricht 
einer prozentualen Steigerung um rund 3,3% seit dem Jahr 2013. Auch die Zahl der am Ar-
beitsort Neusitz sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat sich im Zeitraum von 2013 bis 
2023 erhöht, nämlich um rund 21,3% auf derzeit 342 Beschäftigte (Stand 30.06.2023, Daten-
quelle: Bayer. Landesamt für Statistik). 

Zu den gewerblichen Betrieben in Neusitz, die lokale Arbeitsplätze anbieten, zählen u.a. 2 Bau-
unternehmen, 2 Schreinereien/ Holzwerkstätten, 2 Malerbetriebe, 2 Konstruktionsbüros, 1 In-
genieurbüro, 1 Zimmerei, 1 Kunstgießerei, 1 Garten-/ Landschaftsbaubetrieb und 1 Deko-An-
bieter für Haus und Garten (Stand 01/ 2025, Datenquelle: Homepage der Gemeinde Neusitz). 
Schwerpunkte der gewerblichen Entwicklung in Neusitz sind das nordöstlich von Neusitz ge-
legene Gewerbegebiet und das unmittelbar an der Bundesautobahn A 7 gelegene Gewerbe-
gebiet West, wo derzeit noch Flächen für ansiedlungswillige Unternehmen zur Verfügung  
stehen. 

Ziel der Gemeinde Neusitz ist eine weiterhin positive Einwohnerentwicklung in den nächsten 
Jahren. Durch die Vorhaltung eines attraktiven, an hohen sozialen und ökologischen Standards 
ausgerichteten Wohnraumangebots sowie die Sicherung und Qualifizierung lokaler Infrastruktu-
ren und Arbeitsplätze soll dies langfristig erreicht werden. 
 
 
1.4 Stand der Bauleitplanung 
 
Für die Gemeinde Neusitz besteht der seit dem 06.05.1993 wirksame Flächennutzungsplan mit 
Landschaftsplan einschließlich 1. Änderung vom 19.09.1999 und 2. Änderung vom 04.07.2006. 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Neusitz stellt das Planungsgebiet der 2. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ in seinem nördlichen Teil als „Mischgebiet“ (MI), in seinem 
mittleren und südwestlichen Teil als „Wohnbaufläche“ (W) und in seinem südlichen Teil als 
landwirtschaftliche Fläche dar. Darüber hinaus weist der Flächennutzungsplan für die Bereiche 
südlich und östlich des Planungsgebiets eine Vorbehaltsfläche für den Gipsabbau aus. Diese ist 
im Regionalplan für die Region 8 „Westmittelfranken“ als Vorbehaltsgebiet für den Gipsabbau 
GI 135 (u) „Neusitz Süd“ bezeichnet. 

Die im Nordwesten an das Planungsgebiet angrenzenden Siedlungsbereiche sind im Flächen-
nutzungsplan als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA), die im Südwesten angrenzenden Siedlungs-
bereiche als „Wohnbaufläche“ (W) dargestellt. Südlich und östlich des Planungsgebiets stellt 
der Flächennutzungsplan landwirtschaftliche Fläche dar, die größtenteils innerhalb der o.g. 
Vorbehaltsfläche für den Gipsabbau liegt. 

Das Planungsgebiet liegt teilweise im Geltungsbereich des seit 1995 rechtskräftigen Bebau-
ungsplans Nr. 7 „Schlossberg“, der im Jahr 2006 erstmals geändert wurde. Der Bebauungsplan 
Nr. 7 „Schlossberg“ setzt in seinem Geltungsbereich „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) als Art der 
Nutzung fest. Für den nördlichen und südöstlichen Teil des Planungsgebiets besteht bislang 
keine Bebauungsplanung. 
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Da die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ neben der Änderung von Festset-
zungen im bereits zum Geltungsbereich des Bebauungsplans zählenden Teil des Planungsge-
biets auch eine Überplanung bislang unbeplanter Außenbereichsflächen vorsieht, ist eine Ände-
rung des Flächennutzungsplans erforderlich, die gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
erfolgt. 

Nordwestlich des Planungsgebiets, jenseits des Kirchfeldrings, besteht der rechtskräftige Be-
bauungsplan Nr. 4 „Kirchfeld“ aus dem Jahr 1978, der in seinem Geltungsbereich überwiegend 
„Allgemeines Wohngebiet“ (WA) als Art der Nutzung festsetzt. Nördlich des Planungsgebiets 
besteht für die Bereiche an der Zuckmantelstraße der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 3 (Neu-
fassung von 1975), der als Art der Nutzung „Reines Wohngebiet“ (WR) für die Bereiche an der 
Zuckmantelstraße festsetzt. 
 
 
1.5 Rechtsgrundlagen 
 
Rechtsgrundlagen für die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ sind: 

- Baugesetzbuch (BauGB) 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung – PlanZV 90) 

- Bayerische Bauordnung (BayBO) 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
 
Die aufgeführten Gesetze und Verordnungen gelten in der letztgültigen Fassung. 
 
 
 

2 Rahmenbedingungen des Planungsgebiets 
 
 
2.1 Lage, Größe und Topographie 
 
Das Planungsgebiet ist südöstlich der Ortslage Neusitz im Anschluss an den nordwestlich ver-
laufenden Kirchfeldring (Fl.Nr. 555/8) gelegen. Es weist eine Größe von rund 4,14 ha auf und 
umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 108/1, 109, 110, 111, 112, 113, 113/1, 113/2, 113/3, 114 und 
115 sowie teilweise 101/1 und 555/8 der Gemarkung Neusitz. 

Von den zum Planungsgebiet zählenden Grundstücken befinden sich die Fl.Nrn. 101/1, 108/1, 
109, 112, 114, 115, 555/8 und 887 der Gemarkung Neusitz in gemeindlichem Eigentum. Ein 
Erwerb des Grundstücks Fl.Nr. 110 ist seitens der Gemeinde Neusitz beabsichtigt. 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ ist in der Plan-
zeichnung durch eine dicke durchbrochene schwarze Linie umrissen. 

Im Osten grenzt das Planungsgebiet an die Horabacher Straße (Fl.Nr. 887) als Verbindungs-
straße zwischen Neusitz und dem Ortsteil Horabach an. Nordwestlich bzw. westlich des Pla-
nungsgebiets verlaufen der Kirchfeldring (Fl.Nr. 555/8) und der Hutweg (Fl.Nr. 101/1). Im Süden 
wird das Planungsgebiet durch das Grundstück Fl.Nr. 108 der Gemarkung Neusitz begrenzt. 

Die Umgebung des Planungsgebiets ist im Westen und Nordwesten durch wohnbauliche Nut-
zung und im Süden (inkl. Grundstück Fl.Nr. 108) durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
Darüber hinaus weist der Flächennutzungsplan für die Bereiche südlich und östlich des Pla-
nungsgebiets eine Vorbehaltsfläche für den Gipsabbau (Vorbehaltsgebiet GI 135 (u) „Neusitz 
Süd“ lt. Regionalplan 8) aus. Außerdem liegt das Planungsgebiet größtenteils innerhalb des 
Landschaftsschutzgebiets (LSG) des Naturparks „Frankenhöhe“. 

Östlich des Planungsgebiets erhebt sich jenseits der Horabacher Straße der rund 498 m hohe 
bewaldete Schloßberg. Östlich des Planungsgebiets verläuft zudem der Wachsenberger Graben. 
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Das Gelände im Planungsgebiet fällt von rund 420 m üNN im Norden bzw. 416 m üNN im Wes-
ten auf rund 405 m üNN im Südosten zum Wachsenberger Graben hin ab. 
 
 
2.2 Erschließung und Versorgung 
 
Das Planungsgebiet kann zum einen von der östlich verlaufenden Horabacher Straße (Fl.Nr.  
887) und zum anderen vom nordwestlich verlaufenden Kirchfeldring (Fl.Nr. 555/8) bzw. von der 
Schloßbergstraße her erschlossen werden. Der Kirchfeldring knüpft im Norden an die Horaba-
cher Straße an, die in südöstlicher Richtung weiter zum Ortsteil Horabach und in westlicher Rich-
tung in das Ortszentrum Neusitz verläuft. Vom Ortszentrum Neusitz aus stellt die Straße „Im Dorf“ 
die Verbindung zur Kreisstraße AN 33 her, die wiederum an die Staatsstraße St 2250 anknüpft.  

Die zukünftige verkehrliche Erschließung des Planungsgebiets soll generell so erfolgen, dass kei-
ne zügig durchfahrbare Durchgangsstraße zwischen Horabacher Straße und Kirchfeldring entsteht. 

Parkplätze bestehen zurzeit im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 113 und 113/1 der Gemarkung 
Neusitz. Weitere Stellplätze für Anwohner (insb. Garagen/ Doppelgaragen) sowie für Besucher 
(öffentliche Parkplätze) können im Planungsgebiet in ausreichender Zahl geschaffen werden. 

Die Abwasserbeseitigung sowie die Versorgung des Planungsgebiets mit Wasser, Strom, Gas 
und Telekommunikation können durch eine Ergänzung des im Nordwesten bzw. Westen beste-
henden Leitungsnetzes sichergestellt werden. Wichtige Versorgungsträger im Gemeindegebiet 
Neusitz sind die FWF – Fernwasserversorgung Franken (Versorgung mit Trink- und Brauch-
wasser), die N-ERGIE Netz GmbH (Stromversorgung) und die Deutsche Telekom Technik 
GmbH (Telekommunikation). Für die Abfallentsorgung ist der Landkreis Ansbach zuständig. 

Im Norden des Planungsgebiets verläuft eine 20-kV-Freileitung der N-ERGIE Netz GmbH mit 
einem Baubeschränkungsbereich. In Abstimmung mit der N-ERGIE Netz GmbH sollen eine 
Verkabelung dieser Freileitung erfolgen und eine Trafostation im Nordosten des Planungsge-
biets eingerichtet werden. Entlang der Horabacher Straße und des Kirchfeldrings verlaufen 
Telekommunikationslinien der Telekom. 

Das Planungsgebiet tangiert kein Trinkwasserschutzgebiet zur öffentlichen Wasserversorgung. 
 
 
2.3 Baubestand/ Nutzung 
 
Das Planungsgebiet ist weitgehend unbebaut und wurde bislang überwiegend landwirtschaft-
lich genutzt. Lediglich im Norden des Planungsgebiets ist am Kirchfeldring ein Wohn- bzw. Ge-
schäftsgebäude nebst mehreren Parkplätzen anzutreffen (Kirchfeldring 40 und 42 im Bereich 
der Grundstücke Fl.Nrn. 113 und 113/1 der Gemarkung Neusitz). Hinzu kommt ein im Nordos-
ten nahe der Horabacher Straße gelegener Schuppen (Grundstück Fl.Nr. 109 der Gemarkung 
Neusitz), der zukünftig abgerissen werden soll. 

Westlich und nordwestlich des Planungsgebiets befinden sich wohnbaulich genutzte Bereiche 
(WA-Gebiet mit mehrgeschossigen Wohngebäuden/ meist II), die über den Kirchfeldring er-
schlossen werden. Im Norden entlang der Zuckmantelstraße sind ebenfalls wohnbaulich ge-
nutzte Bereiche anzutreffen (WR-Gebiet mit eingeschossigen Wohngebäuden). Östlich des 
Planungsgebiets verläuft die Horabacher Straße; im Süden schließen sich landwirtschaftlich 
genutzte Flächen an das Planungsgebiet an. 
 
 
2.4 Vegetation/ Artenschutz 
 
Das Planungsgebiet weist lediglich im Norden (Grundstücke Fl.Nrn. 113 und 113/1 der Gemar-
kung Neusitz) bebaute bzw. versiegelte Bereiche (Wohn- bzw. Geschäftsgebäude, Parkplätze) 
auf. Hinzu kommt ein für den Abriss bestimmter Schuppen auf dem Grundstück Fl.Nr. 109 der 
Gemarkung Neusitz. Der größte Teil der im Planungsgebiet gelegenen Flächen wird bislang 
landwirtschaftlich genutzt (ackerbauliche Nutzung). 

Ökologisch wertvolle Vegetationsstrukturen sind im Planungsgebiet auf dem Grundstück Fl.Nr. 
114 der Gemarkung Neusitz anzutreffen. Hier befindet sich eine naturnahe Hecke, die als Bio-
top Nr. 6627-0062-001 in der Biotopkartierung Bayern verzeichnet ist und zukünftig zu erhalten 
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ist. Im Osten tangiert das Planungsgebiet das Biotop Nr. 6627-1180-001 (naturnahe Hecke); 
südöstlich des Planungsgebiets befindet sich in Nähe des Wachsenberger Grabens das Biotop 
Nr. 6627-1181-001 (Feuchtbiotop), an das sich im Süden weitere Feuchtbiotope anschließen. 

Große Teile des Planungsgebiets liegen - ebenso wie einige westlich angrenzende Siedlungs-
bereiche - innerhalb des Landschaftsschutzgebiets (LSG) des Naturparks „Frankenhöhe“. Dar-
über hinaus werden innerhalb des Planungsgebiets keine weiteren schützenswerten Bereiche 
im Sinne des geltenden Naturschutzrechts berührt. Insbesondere tangiert das Planungsgebiet 
keine nach EU-Recht ausgewiesenen Natura 2000-Gebiete (FFH- oder Vogelschutzgebiete). 

Die bereits bebauten Grundstücke Fl.Nrn. 113 und 113/1 im Norden des Planungsgebiets weisen 
teils unversiegelte Bereiche auf, die als private Grünflächen mit Vegetationsstrukturen in Form von 
Bäumen oder Sträuchern gestaltet sind. Auch auf den unmittelbar hieran angrenzenden Grund-
stücken Fl.Nrn. 111, 113/2 und 113/3 sind Vegetationsstrukturen in Form von Bäumen und Sträu-
chern anzutreffen. Im Osten des Grundstücks Fl.Nr. 109 befindet sich eine kleine Streuobstwiese. 

Generell können beim Neubau bzw. Umbau von Gebäuden im Planungsgebiet Berührungspunk-
te mit besonders geschützten Tierarten auftreten. Im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 7 „Schlossberg“ wurde daher ein Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) (Fassung mit Stand 07/2025) durch das Büro Bachmann Artenschutz GmbH er-
stellt, um mögliche Auswirkungen der Planung auf geschützte Tierarten zu untersuchen. Dieser 
Fachbeitrag zieht auf Seite 22 folgendes Fazit der Untersuchung: 

„Aus dem Spektrum der europäisch geschützten Arten in Bayern wurden in den Gruppen Vögel 
und Reptilien Arten ermittelt, die im Untersuchungsgebiet vorkommen oder zu erwarten sind. 

Für alle untersuchten prüfungsrelevanten Arten sind die projektspezifischen Wirkungen unter 
Berücksichtigung der […] vorgeschlagenen Vermeidungs- […] Maßnahmen […] so gering, dass 

- die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt bleibt, 

- eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes durch anlagen-, bau- oder betriebsbe-
dingte Störungen aller Voraussicht nach ausgeschlossen werden kann, 

- sich das Tötungsrisiko vorhabensbedingt nicht signifikant erhöht. 
 
Die Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zulassung 
des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG entfällt daher. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für vorhandene oder 
potenziell zu erwartende Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie bzw. Art. 1 der Vogelschutz-
richtlinie ist die Umsetzung [der im Fachbeitrag genannten] Maßnahmen erforderlich.” 
 
 
2.5 Landschaftsschutz 
 
Das Planungsgebiet der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ liegt größten-
teils innerhalb des Landschaftsschutzgebiets (LSG) des Naturparks „Frankenhöhe“. Es umfasst 
im Nordwesten Teile des seit 1995 rechtskräftigen und 2006 erstmals geänderten Bebauungs-
plans Nr. 7 „Schlossberg“ und greift im Südosten in bislang unbeplantes Gebiet innerhalb der 
Gebietskulisse des LSG Naturpark „Frankenhöhe“ hinein. 

Während die Lage des seit 1995 rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ innerhalb 
der Gebietskulisse des LSG Naturpark „Frankenhöhe“ konform ist mit der bisherigen Rechtsla-
ge, steht die Überplanung der bislang unbeplanten, rund 13.446 qm großen Fläche im Südos-
ten des Planbereichs der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ nicht mehr im 
Einklang mit den Schutzbestimmungen der LSG-Verordnung zum Naturpark „Frankenhöhe“. 

Die Gemeinde Neusitz hat daher mit Schreiben vom 19.12.2024 beim Landratsamt Ansbach 
beantragt, die rund 13.446 qm große, im Bereich der Fl.Nr. 108/1 der Gemarkung Neusitz gele-
gene Fläche im Südosten des Planungsgebiets der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 
„Schlossberg“ aus der Gebietskulisse des LSG Naturpark „Frankenhöhe“ herauszunehmen und 
stattdessen eine alternative Fläche innerhalb des Gemeindegebiets Neusitz im Verhältnis 1:1 in 
die Gebietskulisse des LSG Naturpark „Frankenhöhe“ hereinzunehmen. Die hereinzunehmen-
de, in Abstimmung mit dem Landratsamt Ansbach/ Untere Naturschutzbehörde ermittelte Flä-
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che liegt südlich des Ortsteils Wachsenberg im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 655, 686, 705, 
780, 781, 783, 784, 785, 786, 792, 793, 796 und 797 der Gemarkung Neusitz. 

Im Vergleich zur Herausnahmefläche, die bislang intensiv landwirtschaftlich genutzt wird (vor 
allem als Ackerland, teilweise als Grünland), besitzt die Hereinnahmefläche eine deutlich höhe-
re ökologische Wertigkeit und damit eine sehr gute Eignung zur Hereinnahme in die Gebietsku-
lisse des LSG Naturpark „Frankenhöhe“. Im Einzelnen setzt sich die Hereinnahmefläche aus 
Grünland mit Gebüsch, Flächen mit Feldgehölzen und Waldflächen zusammen und hat Anteil 
an folgenden Biotopen: 

- Biotop 6627-ß176-001 (Feldgehölz und Hecke südlich von Wachsenberg) mit 80% natur-
nahem Feldgehölz, 18% naturnahen Hecken und 2% artenreichem Extensivgrünland. 

- Biotop 6627-1108-001 (Gebüsch und Hecke südlich von Wachsenberg) mit 95% naturna-
hem mesophilem Gebüsch und 5% wärmeliebendem Saum. 

 
Herausnahme- und Hereinnahmeflächen 
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Entsprechend dem Antrag der Gemeinde Neusitz wurde die Gebietskulisse des LSG Naturpark 
„Frankenhöhe“ vom Landkreis Ansbach mittels 11. Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über den „Naturpark Frankenhöhe“ vom 04.07.2025 inzwischen angepasst. Diese Verordnung 
ist mit Bekanntmachung am 04.07.2025 in Kraft getreten. 
 
 
2.6 Eingriffsregelung 
 
Mit der Planung der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ sind Eingriffe in Na-
tur und Landschaft verbunden, insbesondere im Bereich der bislang nicht im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ gelegenen Planungsgebietsflächen. Vom Büro Bach-
mann Artenschutz GmbH wurde daher ein Umweltbericht mit Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 
(Fassung mit Stand 07/2025) als Grundlage für die Festsetzung konkreter Ausgleichsmaßnah-
men im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ erstellt. 

Im Umweltbericht wird für den mit der Planung verbundenen Eingriff ein Ausgleichsbedarf von 
30.911 WP ermittelt. Zur Deckung dieses Bedarfs werden folgende Ausgleichsmaßnahmen 
herangezogen, die im Umweltbericht näher erläutert werden: 

- Anrechnung überschüssiger Wertpunkte aus früherem Projekt (Feuerwehrhaus Erlbacher 
Straße, ca. 730 qm große Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 87 der Gemarkung Neusitz) 

- Eingrünung des Baugebiets Richtung Süden (mesophiles Gebüsch) 

- Eingrünung des Baugebiets Richtung Osten (Einzelbäume mit ergänzender Strauchpflanzung) 

- Externe Ausgleichsmaßnahme auf dem Grundstück Fl.Nr. 90/0 der Gemarkung Neusitz:   
Die etwa 0,35 ha große Fläche soll von Intensivgrünland (G11) in mäßig extensiv genutztes, 
artenreiches Grünland (G212) umgewandelt werden. Der Ausgleich wird ausschließlich in 
dem erforderlichen Umfang umgesetzt. Hierfür werden 2.800 qm der Fläche benötigt. Die 
verbleibende, nicht benötigte Restfläche soll zukünftig wie bisher bewirtschaftet werden. 

 
 
Externe Ausgleichsflächen 
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2.7 Denkmalschutz/ Bodendenkmäler 
 
Im Planungsgebiet befindet sich keine denkmalgeschützte Bebauung. 

Über obertägig nicht mehr sichtbare Bodendenkmäler im Planungsgebiet liegen der Gemeinde 
Neusitz keine Kenntnisse vor. Eine am 29.07.2025 nach Art. 7 DSchG durchgeführte archäo-
logische Voruntersuchung im Planungsgebiet erbrachte keine archäologisch relevanten Be-
funde. 

Nordwestlich des Planungsgebiets ist jenseits des Kirchfeldrings das Bodendenkmal D-5-6627-
0284 „Mittelalterliche Vorgängerbauten der Evang.-Luth. Pfarrkirche H. Kreuz, Friedhof des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit“ in der Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege verzeichnet. Darüber hinaus weist hier die Denkmalliste die Bodendenkmäler  
D-5-6627-0058 und D-5-6627-0059 „Mittelalterlicher Turmhügel“ aus. 

Östlich des Planungsgebiets ist am Schloßberg das Bodendenkmal D-5-6627-0057 „Abschnitts-
befestigung des frühen Mittelalters“ in der Denkmalliste des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege verzeichnet. 

Generell gelten mit Blick auf die Realisierung zukünftiger baulicher Vorhaben die Bestimmun-
gen des Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG. 
 
 
Bodendenkmal D-5-6627-0057 

 
 

 
2.8 Altlasten 
 
Im Planungsgebiet sind aktuell keine Altlastenverdachtsflächen bzw. Informationen zu schädli-
chen Bodenveränderungen bekannt. Es sind zudem keine Anhaltspunkte für das Bestehen 
einer Altlastenverdachtsfläche im Planungsgebiet ersichtlich. 

Sofern bei zukünftigen Aushubarbeiten im Planungsgebiet organoleptische Auffälligkeiten des 
Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, 
ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten 
gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). 
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2.9 Immissionsschutz 
 
Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung in der näheren Umgebung des Planungsgebiets kön-
nen für die geplante Bebauung Beeinträchtigungen durch Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen 
entstehen. Diese sind entschädigungslos zu dulden. 

Auch im Falle eines unter Tage stattfindenden Gipsabbaus in der Vorbehaltsfläche für Gips GI   
135 (u) „Neusitz Süd“ können zukünftig temporäre Immissionswirkungen (z.B. durch Lärm, Staub) 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Auch diese sind entschädigungslos zu dulden.  

Weitere Emissionen in Form von Lärm können durch den Verkehr auf der Horabacher Straße 
(meist Durchgangsverkehr) und auf dem Kirchfeldring (Anwohnerverkehr) entstehen. Die hieraus 
resultierenden Auswirkungen auf die geplante Bebauung sind aufgrund des sehr geringen Ver-
kehrsaufkommens als vernachlässigbar gering einzustufen. 

Das Planungsgebiet befindet sich im Einwirkungsbereich des Verkehrslandeplatzes Rothenburg 
ob der Tauber. Es ist daher mit Belästigungen durch Flugemissionen zu rechnen. Da die Planung 
in Kenntnis dieser möglichen Beeinträchtigungen erstellt wurde, bestehen keine Rechtsansprü-
che gegen den Flugplatzbetreiber, die mit Beeinträchtigungen durch den Flugverkehr begründet 
werden. 
 
 
2.10 Hochwasserschutz 
 
Südöstlich des Planungsgebiets befindet sich der Wachsenberger Graben, ein Gewässer Dritter 
Ordnung. Für das Gewässer liegt kein festgesetztes und auch kein ermitteltes Überschwemmungs-
gebiet vor. Nach grober Abschätzung liegt das Planungsgebiet gerade außerhalb des faktischen 
Überschwemmungsgebiets des statistisch einmal in hundert Jahren auftretenden Hochwasserereig-
nisses HQ100. Der südöstliche Bereich des Planungsgebiets könnte jedoch von extremen Hoch-
wasserereignissen betroffen sein. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach empfiehlt daher im südöst-
lichen Bereich eine hochwasserangepasste Bauweise, um etwaige Schäden zu vermeiden. 

Im Planungsgebiet sind amtliche Grundwasserstände nicht bekannt. Im Südosten des Planungs-
gebiets ist aufgrund der Nähe zum Wachsenberger Graben mit hohen Grundwasserständen zu 
rechnen. 

Aufgrund der o.g. Rahmenbedingungen sollte im südöstlichen Bereich des Planungsgebiets ent-
weder auf den Bau von Kellern verzichtet werden oder ein baulicher Schutz gegen Grundwasser 
gewährleistet werden (z.B. Weiße Wanne, wasserdichte und auftriebssichere Bauweise des Kel-
lers). Auch Grundstücksentwässerungsanlagen (inkl. Zisternen) sind wasserdicht und auftriebssi-
cher zu errichten. Sollte bei der Erschließung und Bebauung Grund- bzw. Schichtenwasser an-
geschnitten werden, so ist bereits für eine vorübergehende Ableitung eine wasserrechtliche Er-
laubnis zu beantragen. Das ständige Ableiten von Grund-, Schicht- und Quellwasser über das 
Kanalnetz ist verboten. Dies muss im Interesse des Betriebs der Kläranlage sowie zur Vermei-
dung einer erhöhten Abwasserabgabe ausgeschlossen werden. 
 
 
2.11 Baugrunduntersuchung 
 
Das Planungsgebiet grenzt an das Vorbehaltsgebiet für den Gipsabbau GI 135 (u) „Neusitz Süd“ 
an; daher soll hier eine Baugrunduntersuchung durchgeführt werden. Um Schäden durch mögli-
che Setzungen – begründet durch ggf. zu erwartende geringmächtige, auslaufende Gipsvorkom-
men im Boden – zu vermeiden, hat der Bauherr die im Baugrundgutachten empfohlenen Maß-
nahmen zur Sicherung des Baugrunds zu beachten. 
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3 Erläuterung der Planung 
 
 
3.1 Planungsabsicht und Zielvorstellung 
 
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ sollen die planungsrechtlichen    
Voraussetzungen für die Entwicklung eines neuen Wohnbaugebiets („Allgemeines Wohngebiet“/   
WA) am südöstlichen Ortsrand von Neusitz geschaffen werden. Vorgesehen ist eine Überplanung 
der in gemeindlichem Eigentum befindlichen, teilweise im Geltungsbereich des rechtskräftigen 
Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ gelegenen Grundstücke Fl.Nrn. 108/1 und 109 der Gemar-
kung Neusitz; ebenso eine Überplanung der Grundstücke Fl.Nrn. 110 (hier ist ein gemeindlicher 
Grundstückserwerb beabsichtigt) und 115 (befindet sich bereits in gemeindlichem Eigentum). 

Die in privatem Eigentum befindlichen Grundstücke Fl.Nrn. 111, 113, 113/1, 113/2 und 113/3 
der Gemarkung Neusitz sind in das Planungsgebiet der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 
„Schlossberg“ mit einbezogen, werden aber nicht neu überplant, sondern gemäß der Darstel-
lung im wirksamen Flächennutzungsplan und der real vorhandenen Nutzung als „Mischgebiet“ 
(MI) festgesetzt. Das im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 114 gelegene Biotop (naturnahe He-
cke) ist zu erhalten. Auch die im Osten des Grundstücks Fl.Nr. 109 gelegene Streuobstwiese ist 
überwiegend in ihrer Funktionalität zu erhalten; maximal zwei Obstbäume können hier, sofern 
erforderlich, entfernt werden; in diesem Fall sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

Die im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ neu geplante Wohn-
bebauung soll im Einzelnen folgende Aspekte berücksichtigen: 

- Realisierung einer fortschrittlichen Wohngebietsplanung, die heutigen sozialen und öko-
logischen Qualitätsansprüchen gleichermaßen gerecht wird. 

- Vorhaltung von bezahlbarem Wohnraum für verschiedene Nutzergruppen (Familien,  
Alleinerziehende mit Kindern, Single- und 2-Personen-Haushalte). 

- Planung von 61 Wohneinheiten (WE), darunter 8 WE in Geschosswohnungsbau, 33 WE  
in freistehenden Einfamilienhäusern, 8 WE in Doppelhäusern und 12 WE in Reihen-
häusern. 

- Planung moderater Grundstücksgrößen (meist 350-500 qm, bei Doppel- und Reihenhäu-
sern auch geringer), Verwirklichung einer flächen- und energiesparenden Bebauung und 
Erschließung 

- Aufteilung des Planungsgebiets in mehrere Cluster, die sich jeweils um eine grüne Aufent-
haltsfläche mit Kleinkinderspielplatz und einer Ringerschließung gruppieren (mehrere Bau-
abschnitte zur Entwicklung des Wohnbaugebiets). 

- Planung von Hausgruppen, die sowohl freistehende Einfamilienhäuser als auch Doppel-
häuser und Reihenhäuser aufnehmen können (flexibles Angebot an Haustypologien, das je 
nach Bedarf variiert werden kann). 

- Planung einer kleinen Platzfläche mit zwei Geschossbauten (II Vollgeschosse, ausbauba-
res Dach) in Nähe des Kirchfeldrings bzw. der Schloßbergstraße; Unterbringung gewerbli-
cher Nutzungen in der Erdgeschosszone (z.B. Repaircafé mit Außenbestuhlung, Gemein-
schaftsraum für Bürgerverein, Coworking-Space). 

- Beschränkung des Bebauungsplans auf wenige gestalterische Festsetzungen. 

- Berücksichtigung des Klimawandels durch entsprechende Festsetzungen zur Grünordnung 
und zum Umgang mit Niederschlagswasser. 

- Ermöglichung der Nutzung erneuerbarer Energien (insb. Photovoltaik). 
 
 
3.2 Erschließung und Versorgung 
 
Für das Planungsgebiet ist eine Erschließung über eine 5,50 m breite Wohnstraße mit Gehweg 
zwischen der östlich verlaufenden Horabacher Straße (Fl.Nr. 887) und dem nordwestlich verlau-
fenden Kirchfeldring (Fl.Nr. 555/8) bzw. der Schloßbergstraße geplant. Um ein zügiges Durch-
fahren zu erschweren, sind 90°-Wendungen vorgesehen. Zusätzlich sollte eine Geschwindig-
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keitsbegrenzung (z.B. Tempo-30-Zone/ verkehrsberuhigter Bereich, ggf. mit Einbahnstraßenre-
gelung) eingeführt werden. Die Fahrspuren in den Clustern sind 4,50 m breit und sollten als 
Spielstraßen gestaltet werden. Für Müllfahrzeuge (2-achsig) ist ein Befahren der Fahrspuren in 
den Clustern mit Rückstoßen und Wiederhinausfahren möglich. Für die Zufahrten zu den Clus-
tern sollte ein absolutes Halteverbot (VZ 283) gelten (verkehrsrechtliche Regelung). 

Im Planungsgebiet werden ausreichend Stellplätze bzw. Garagen für die Anwohner zur Verfü-
gung gestellt. Die Einfamilienhäuser und Doppelhäuser erhalten Doppelgaragen mit 6 x 6 m, die 
auch in offene Stellplätze, eventuell auch unter einem Dach, umgewandelt werden können. Für 
Besucher werden öffentliche Parkplätze eingerichtet. Die im Bereich der Grundstücke Fl.Nrn. 
113 und 113/1 bereits bestehenden Parkplätze werden erhalten. 

Die Abwasserbeseitigung sowie die Versorgung des Planungsgebiets mit Wasser, Strom, Gas 
und Telekommunikation werden durch eine Ergänzung des im Nordwesten bzw. Westen beste-
henden Leitungsnetzes sichergestellt. Die im Norden des Planungsgebiets verlaufende 20-kV-
Freileitung der N-ERGIE Netz GmbH soll verkabelt werden; im Nordosten des Planungsgebiets 
soll eine Trafostation eingerichtet werden. 

Um eine Abwasserbeseitigung im Trennsystem zu ermöglichen, soll das im Planungsgebiet 
anfallende Abwasser über ein Pumpwerk nach Westen gepumpt werden, wo bereits eine Kana-
lisation im Trennsystem besteht. Eine Ableitung des Schmutzwassers durch Mischentwässe-
rung soll vermieden werden. 

Für die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer sowie 
für die Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) ist ein wasserrechtliches Erlaubnisverfah-
ren erforderlich, wenn nicht die Bagatellgrenzen der NWFreiV, TRENOG oder TRENGW unter-
schritten werden. Für das Erlaubnisverfahren ist eine Entwässerungsplanung unter Berücksich-
tigung des Technischen Regelwerkes DWA-A 102 und DWA-A 117 bzw. DWA-A 138 zu erstel-
len und beim Landratsamt Ansbach SG Wasserrecht als Wasserrechtsbehörde einzureichen. 

Im Planungsgebiet soll ein Nahwärmenetz mit zentraler Wärmeeinheit zur Wärmeverteilung im 
Baugebiet realisiert werden. 
 
 
3.3 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 4 u. 6 BauNVO) 
 
Im Planungsgebiet wird entsprechend der beabsichtigten Nutzung überwiegend „Allgemeines 
Wohngebiet“ (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Zulässig sind hier die gemäß § 4 Abs. 2 
BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen. Ausnahmsweise können die Nutzungen gemäß § 4 
Abs. 3 Nrn. 1, 2 und 3 BauNVO, nicht jedoch die Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 
BauNVO zugelassen werden. 

Im Norden des Planungsgebiets wird aufgrund der hier bereits bestehenden Mischnutzung „Misch-
gebiet“ (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. Zulässig sind hier die gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO 
allgemein zulässigen Nutzungen mit Ausnahme der Nrn. 6, 7 und 8. 
 
 
3.4 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 
 
Im Planungsgebiet ist unter Berücksichtigung der Umgebungsbebauung eine Bebauung mit ma-
ximal 2 Vollgeschossen (II) zulässig. Dachgeschosse oberhalb der maximal zulässigen Vollge-
schosszahl können zu wohnlichen Zwecken oder als Speicher genutzt werden, sofern sie nicht zu 
einem Vollgeschoss ausgebaut werden. 

Im Planungsgebiet beträgt die Grundflächenzahl (GRZ) allgemein 0,4; die Geschossflächenzahl 
(GFZ) beträgt allgemein 0,8. 

Abweichend davon sind bei Reihenhausbebauung zum Zwecke einer effektiven Grundstücksnut-
zung eine GRZ von 0,5 und eine GFZ von 1,2 zulässig. 

Bezüglich der Höheneinstellung wird die Wandhöhe der Gebäude auf maximal 6,00 m bergseitig 
und maximal 7,00 m talseitig beschränkt. Die Wandhöhe ist dabei definiert als das Maß von der 
Straßenoberkante der Erschließungsstraße bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut in 
der Mitte des Gebäudes. 
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Für Garagen wird die Wandhöhe auf maximal 3,00 m beschränkt. Bezugspunkt ist die Straßen-
oberkante der Erschließungsstraße in der Mitte der Garage. 
 
 
3.5 Bauweise/ überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 2a BauGB;  
 §§ 22 u. 23 BauNVO) 
 
Zwecks Verträglichkeit im Orts- und Landschaftsbild wird im Planungsgebiet die offene Bauwei-
se gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. 

Darüber hinaus ist im Planungsgebiet allgemein eine Einzelhausbebauung zulässig. 

Abweichend davon ist in den in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Bereichen 
auch eine Bebauung in Form von Doppelhäusern, Reihenhäusern oder Geschossbauten zu-
lässig, um ein differenziertes Wohnraumangebot mit bezahlbarem Wohnraum für verschiedene 
Nutzergruppen vorzuhalten. 

Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, werden in der Planzeichnung 
maximal überbaubare Grundstücksflächen für Hauptgebäude durch Baugrenzen festgesetzt. 

Für die Abstandsregelung gelten die Bestimmungen des Art. 6 BayBO. 
 
 
3.6 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
Die im Planungsgebiet geplanten Straßen zur Erschließung sind in der Planzeichnung als öf-
fentliche Verkehrsflächen, öffentliche Fußwege/ Aufenthaltsflächen als Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung festgesetzt. 

Die Flächen für das Parken von Fahrzeugen von Besuchern sind in der Planzeichnung als öf-
fentliche Parkflächen festgesetzt. Weitere Parkplätze für Anwohner sind in der Planzeichnung 
im Bereich privater Verkehrsflächen entsprechend gekennzeichnet. 
 
 
3.7 Versorgungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
 
Die im Nordosten des Planungsgebiets geplante Trafostation ist in der Planzeichnung als Ver-
sorgungsfläche festgesetzt. 
 
 
3.8 Stellplätze/ Garagen (§ 12 BauNVO) 
 
Im Planungsgebiet sind Stellplätze und Garagen für den durch die zulässige Nutzung verursach-
ten Bedarf innerhalb der in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Bereiche zulässig. 
 
 
3.9 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 
 
Im Planungsgebiet sind untergeordnete Nebenanlagen auch außerhalb der für Hauptgebäude 
festgesetzten Baugrenzen zulässig, wenn sie dem Nutzungszweck der im „Allgemeinen Wohn-
gebiet“ (WA) bzw. „Mischgebiet“ (MI) gelegenen Grundstücke nicht widersprechen und dem 
Nutzungszweck der Grundstücke selbst dienen. 
 
 
3.10 Grünflächen/ Versickerung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 u. 25 BauGB) 
 
Das Planungsgebiet weist im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 114 der Gemarkung Neusitz eine 
naturnahe Hecke auf, die als Biotop Nr. 6627-0062-001 in der Biotopkartierung Bayern verzeich-
net ist und zukünftig zu erhalten ist. Das Planungsgebiet weist zudem im Bereich der Grundstü-
cke Fl.Nrn. 111, 113, 113/1, 113/2 und 113/3 der Gemarkung Neusitz teils unversiegelte Berei-
che auf, die als private Grünflächen mit erhaltenswerten Vegetationsstrukturen in Form von Bäu-
men oder Sträuchern gestaltet sind. 
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Im Osten des Grundstücks Fl.Nr. 109 befindet sich eine kleine Streuobstwiese mit sechs Streu-
obstbäumen. Vier dieser Bäume befinden sich außerhalb von potenziellen Baufeldern und werden 
mit einer Erhaltungsfestsetzung gesichert (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB). Zwei Bäume stehen inner-
halb potenziell überbaubarer Bereiche und sind, sofern möglich, zu erhalten. Sollte eine Fällung 
erforderlich sein, sind Ersatzpflanzungen im Verhältnis 3: 1 mit hochstämmigen, gebietsheimischen 
Obstbäumen vorzunehmen. Die Ersatzpflanzung erfolgt als private Pflanzverpflichtung auf oder 
angrenzend an das jeweilige Baugrundstück. Vor einer Fällung sind die Bäume durch eine fach-
kundige Person auf Habitatstrukturen (z.B. Höhlen, Spalten) zu prüfen. Sollten diese vorhanden 
sein, sind entsprechende Ersatzmaßnahmen wie das Anbringen von Nist- und Fledermauskästen 
durchzuführen. Die Festlegung der Anzahl und die Standortwahl erfolgen in Rücksprache mit der 
Unteren Naturschutzbehörde. 

Ganz allgemein werden für das Planungsgebiet folgende Festsetzungen zur Gestaltung von 
Grünflächen getroffen: 

- Im Planungsgebiet sind die hier vorhandenen Bäume und Sträucher grundsätzlich zu er-
halten. Sofern einzelne Bäume oder Sträucher aufgrund baulicher Vorhaben auf einzelnen 
Grundstücken nicht erhalten werden können, sind diese gleichwertig innerhalb des jeweili-
gen Grundstücks zu ersetzen. Grundsätzlich sind Gehölzrodungen, d.h. das Fällen bzw. 
Entfernen von Bäumen und Sträuchern, auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

- Die nicht überbauten Flächen der wohnlich genutzten Grundstücke sind zu begrünen oder 
zu bepflanzen. Das Abdecken von nicht bebauten Flächen mit Schotter oder Kies ist nicht 
zulässig. 

- Auf den privaten Grundstücken ist spätestens 1 Jahr nach Bezugsfertigstellung des Wohn-
hauses mindestens ein standortgerechter Obst- oder Laubbaum 2. (10-20 m) oder 3. (bis 
10 m) Wuchsordnung zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
Als Mindestpflanzqualität für Bäume 2. oder 3. Wuchsordnung sind Hochstämme, 3 x v., 
mit einem Stammumfang von 10-12 cm festgelegt. 

- Ein Nadelgehölzanteil von mehr als 10% bezogen auf alle innerhalb einer privaten Grund-
stücksfläche gepflanzten Gehölze ist unzulässig. Hecken aus Nadelgehölzen sind unzu-     
lässig. 

- Zur freien Feldflur im Süden hin ist zur ökologischen Aufwertung und zur landschaftlichen 
Einbindung ein mind. 5,00 m breiter Grünstreifen anzulegen. Innerhalb dieses Grünstrei-
fens ist abschnittsweise eine dreireihige Hecke mit standortgerechten, heimischen 
Straucharten sowie eingestreuten Einzelbäumen zu pflanzen (vgl. Artenauswahlliste). 

- Zur Horabacher Straße im Osten hin ist ein mind. 6,00 m breiter Grünstreifen vorzusehen, 
auf dem standortgerechte Bäume anzupflanzen sind. Die Pflanzung soll als ortsbildprägende 
Baumreihe erfolgen. Vorzusehen ist die Pflanzung von Laubbäumen im Abstand von mind. 
10 m, vorzugsweise in Kombination mit ergänzenden Strauchpflanzungen zur gestalteri-
schen und ökologischen Aufwertung. 

- Weitere standortgerechte Bäume sind im Bereich der in der Planzeichnung festgesetzten 
weiteren Grünflächen anzupflanzen (siehe Artenauswahlliste). 

 

Artenauswahlliste 
 
Bäume (Wuchsklasse I) für „Baumtor“ in der privaten Grünfläche: 

Acer platanoides (Spitz-Ahorn) (B) 
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) (B) 
Fraxinus excelsior (Esche) (B) 
Quercus robur (Stiel-Eiche) (B) 
Tilia cordata (Winter-Linde) (B) 
Tilia platyphyllos (Sommer-Linde) (B) 
 
Obstbäume für Pflanzungen in der öffentlichen Grünfläche/ Ausgleichsfläche im Norden und 
Nordosten: 

Verwendung alter, regionaltypischer, standortgerechter Arten; Auswahl in Abstimmung mit dem 
Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, dem Landschaftspflegeverband Mittelfran-
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ken oder den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf (Ansprechpartner: Herr Schnell, Abt. 
Pflanzenbau). 
 
Bäume (Wuchsklasse II) für freiwillige Baumpflanzungen in den privaten Grünflächen: 

Acer campestre (Feldahorn) (B) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Prunus avium (Vogelkirsche) (V, B) 
Salix caprea (Sal-Weide) (B) 
Sorbus aria (Mehlbeere) (V) 
Sorbus aucuparia (Eberesche, Vogelbeerbaum) (V) 
 
Sträucher für freiwillige Hecken- oder Solitärpflanzungen in den privaten Grünflächen: 

Cornus mas (Kornelkirsche) (V, B) 
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) (V, B) 
Corylus avellana (Haselnuss) (V) 
Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) (V) 
Ligustrum vulgare (Liguster) 
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche) (V) 
Prunus padus (Trauben-Kirsche) (B) 
Rosa canina (Hunds-Rose) 
Rosa pimpinellifolia (Bibernell-Rose) 
Rosa rubiginosa (Wein-Rose) 
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
 
Kletter- und Schlingpflanzen für freiwillige Fassadenbegrünung: 

Selbstklimmend: 

Hedera helix (Efeu) 
Parthenocissus tricuspidata „Veitchii“ (Wilder Wein) (V) 
 
Rankhilfe erfoderlich: 

Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde) 
Clematis in Arten und Sorten (Waldrebe) 
Humulus lupulus (Hopfen) 
Lonicera in Arten und Sorten (Geißblatt) (B) 
Parthenocissus quinquefolia „Engelmannii“ (Wilder Wein) (V) 
Rosa in Arten und Sorten (Kletterrose) (B) 
Wisteria sinensis (Blauregen) (B) 
 
Die mit V gekennzeichneten Gehölze dienen als Futterpflanzen für Vögel. 
Die mit B gekennzeichneten Gehölze dienen als Bienenweide. 
 
Qualitäten und Mindestgrößen: 

Pflanzgrößen für Bäume: Hochstämme, mind. 3x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 10-12 cm 
bei Wuchsklasse II, Stammumfang 10-12 cm bei Wuchsklasse I. 

Pflanzgröße für Sträucher: Sträucher, 2x verpflanzt, Höhe 100-150 cm. 

Die zur Anpflanzung festgesetzten Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. 
 
Umgang mit Niederschlagswasser 

Angesichts zunehmender Extremereignisse (Hitzeperioden im Sommer, Starkregenereignisse) 
muss die Planung Maßnahmen zur Abmilderung dieser Vorkommnisse im Planungsgebiet vor-
sehen. Hierzu zählt insbesondere die Anpflanzung von standortgerechten Bäumen als Schat-
tenspender im Bereich der geplanten grünen Aufenthaltsflächen. Hinzu kommen folgende wei-
tere Festsetzungen zum Umgang mit Niederschlagswasser im Planungsgebiet: 
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- Das Niederschlagswasser der Dachflächen ist auf dem Grundstück mittels Zisternen ge-
eigneten Volumens zurückzuhalten (mind. 6 m3 pro Einfamilienhaus, mind. 4 m3 pro Dop-
pelhaushälfte, mind. 3 m3 pro Reihenhausanteil, mind. 20 m3 auf dem Grundstück mit den 
Geschossbauten). Die Nutzung des Regenwassers zur Gartenbewässerung und Grauwas-
sernutzung (z.B. Toilettenspülung) ist verpflichtend. 

- Im Südosten ist innerhalb des Grünstreifens entlang der Horabacher Straße eine Mulde zur 
Rückhaltung von Niederschlagswasser vorzusehen. 

- Der Überlauf der Regenrückhaltezisternen ist über einen Regenwasserkanal (Trennsys-
tem) nach Drosselung über die Rückhaltemulde in einen Vorfluter einzuleiten. Drainagen 
dürfen nicht an den Kanal angeschlossen werden. 

- Die Belagswahl für die Befestigung von Wegen und Zufahrten hat sich primär auf die Ver-
wendung versickerungsgünstiger Beläge (z.B. wassergebundene Decken, Platten mit Ra-
senfugen) auszurichten. Es ist anzustreben, die Flächenversiegelung möglichst gering zu 
halten. Oberflächenwasser von privaten Flächen darf nicht auf die öffentliche Straße gelei-
tet werden. 

- Für Stellplätze ist versickerungsfähiges Oberflächenmaterial (z.B. breitfugiges Pflaster, 
Rasengittersteine) zu verwenden. 

 
 
3.11 Ausgleichsmaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. Abs. 1a BauGB) 
 
Mit Blick auf die mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft im Planungs-
gebiet wurde vom Büro Bachmann Artenschutz GmbH ein Umweltbericht mit Eingriffs-/ Aus-
gleichsbilanzierung (Fassung mit Stand 07/2025) als Grundlage für die Festsetzung konkreter 
Ausgleichsmaßnahmen erstellt.  

Gemäß den Empfehlungen des Umweltberichts ist der erforderliche Ausgleich wie folgt durchzu-
führen: 
 
Maßnahme 1 (gem. Umweltbericht): 

Wiesenpflege am Feuerwehrhaus (Fl.Nr. 87 Gemarkung Neusitz; siehe LBP zur Errichtung 
eines Feuerwehrhauses, Stand 23.02.2023) 

Die ca. 730 qm große Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 87 der Gemarkung Neusitz ist in den 
ersten drei Jahren dreimal zu mähen (Schröpfschnitte). Anschließend ist die Wiese zweimal jähr-
lich abschnittsweise zur Hälfte in Streifenmahd ca. 10 m breit zu mähen: 1. Schnitt ab 15. Juni,  
2. Schnitt ab September. Das Schnittgut ist ca. nach einer Woche von der Fläche zu entfernen, 
Mulchen ist nicht zulässig. Die Anwendung synthetischer Behandlungsmittel wie Pestizide wird 
ausgeschlossen. Dünger oder Düngemittel sind auf der Fläche generell nicht zugelassen. Dieses 
Verbot umschließt sowohl synthetisch hergestellte organische oder mineralische Dünger als auch 
betriebseigene Dünger (z.B. Festmist, Jauche, Gülle, Kompost). 
 
Maßnahmen 2, 3, 4, 5 und 6 (gem. Umweltbericht): 

Pflanzung Einzelbäume am östlichen Rand des Plangebiets 

Für die Pflanzung ist auf standortgerechte, einheimische Laubbäume zurückzugreifen und ein 
Pflanzabstand von mind. 10 m einzuhalten. 

Bei Streuobstbäumen ist die Sortenwahl in Absprache mit der Kreisgartenfachberatung oder Un-
teren Naturschutzbehörde zu treffen und auf robuste, heimische Sorten zurückzugreifen. Die 
Streuobstbäume müssen zwingend Hochstämme sein. Die Pflanzungen sind mit einem Wühl-
mauskorb und mind. einem Holzpfahl zu sichern. Es sind in den ersten 10 Jahren jährlich ein 
Erziehungsschnitt und dann in größeren Abschnitten Obstbaumschnitte durchzuführen, je nach 
Erscheinungsbild der Bäume. 

In trockenen Sommern muss gewässert werden. Die Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten und 
bei Abgang zu ersetzen. Bei Wildverbiss muss in den ersten Jahren ein Wildverbissschutzzaun 
gestellt werden. Dieser ist nach 5-10 Jahren wieder abzubauen. Die gesetzlichen Mindestabstän-
de zu Nachbargrundstücken müssen eingehalten werden. 
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Qualitäten und Mindestgrößen: 

Pflanzgrößen für Bäume: Hochstämme, mind. 3x verpflanzt mit Ballen, Stammumfang 10-12 cm 
bei Wuchsklasse II, Stammumfang 10-12 cm bei Wuchsklasse I. 

Pflanzgröße für Sträucher: Sträucher, 2x verpflanzt, Höhe 100-150 cm. 

Die Baum- und Straucharten sind aus der Artenauswahlliste in Kap. 3.10 zu entnehmen. 
 
Pflanzung Hecke und Entwicklung des Saums am südlichen Rand des Plangebiets 

Die Heckenabschnitte müssen 5 m breit und dreireihig sein. Der Pflanzabstand in der Reihe sollte 
1,5 m betragen, zwischen den Reihen 1 m. Die Gehölze müssen versetzt gepflanzt werden. Zur 
Schaffung weiterer Strukturen sind einzelne Bäume II. Ordnung oder Wildobst aufzunehmen. Es 
sind ausschließlich Laubgehölze der beigefügten Pflanzliste zu verwenden. Die Hecke muss 
dauerhaft freiwachsend sein, Formschnitte sind nicht zulässig. Für Anwuchspflege (inkl. Bewäs-
serung) ist zu sorgen. Die Heckenpflanzung ist auf Dauer zu erhalten. Bei Ausfall ist für Ersatz zu 
sorgen. Bei Wildverbiss muss in den ersten Jahren ein Wildverbissschutzzaun gestellt werden. 
Dieser ist nach 5-10 Jahren wieder abzubauen. Die gesetzlichen Mindestabstände zu Nachbar-
grundstücken müssen eingehalten werden. 

Entlang der lückigen Hecke ist ein Saum zu entwickeln. Hierfür ist die Fläche mit einer geeigne-
ten blütenreichen Regiosaatgutmischung (z.B. Schmetterlings- und Wildbienensaum von Rieger 
Hofmann) einzusäen. Der Saum ist alle 2 Jahre abwechselnd jeweils zur Hälfte zu mähen. Das 
Schnittgut ist ca. nach einer Woche von der Fläche zu entfernen, Mulchen ist nicht zulässig. 
Düngung oder der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist ebenfalls nicht zulässig. 
 
Maßnahme 7 (gem. Umweltbericht): 

Herstellung einer extensiven Wiese aus Intensivwiese auf Fl.Nr. 90 Gemarkung Neusitz: 

Im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 90 der Gemarkung Neusitz sind auf einer 2.800 qm großen 
Teilfläche folgende Maßnahmen durchzuführen: 

Zunächst ist die Wiese 3-4 Jahre je nach Aufwuchs drei bis vier Mal zu mähen, um möglichst 
viele Nährstoffe aus der Fläche zu transportieren. Anschließend darf die Wiese nach erfolgter 
Aushagerung maximal zwei Mal jährlich, nicht jedoch vor dem 15.06., gemäht werden. Zudem 
ist auf 5-10 % der Fläche ein Altgrasstreifen zu belassen (jährlich wechselnd). Sollte sich inner-
halb von 10 Jahren keine artenreiche Wiese (G214) eingestellt haben, so ist entsprechend mit 
gebietsheimischem Saatgut nachzuhelfen. Dies kann durch Schlitzeinsaat, streifenweise Ansaat 
oder Ähnliches erfolgen. Das genaue Verfahren ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzu-
klären. Düngemittel und Pestizide sind dauerhaft untersagt. Das Mahdgut ist von der Fläche zu 
beräumen. Die Pflege der Fläche soll ausschließlich mit insektenfreundlicher Messerbalken-
mahd erfolgen. Alternativ ist eine extensive Beweidung möglich, sofern dadurch der angestrebte 
Biotoptyp (BNT-Ziel) erreicht wird. 
 
Die für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen Flächen sind von der Gemeinde Neusitz zwecks 
Eintragung im Ökoflächenkataster an das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) zu melden. 
 
 
3.12 Naturschutz/ Artenschutz 
 
Im Planungsgebiet besteht auf dem Grundstück Fl.Nr. 114 der Gemarkung Neusitz das zu er-
haltende Biotop Nr. 6627-0062-001 (naturnahe Hecke) gemäß der Biotopkartierung Bayern. 

Große Teile des Planungsgebiets liegen zudem im Landschaftsschutzgebiet (LSG) des Natur-
parks „Frankenhöhe“. Darüber hinaus werden innerhalb des Planungsgebiets keine weiteren 
schützenswerten Bereiche im Sinne des geltenden Naturschutzrechts berührt. Insbesondere 
tangiert das Planungsgebiet keine nach EU-Recht ausgewiesenen Natura 2000-Gebiete (FFH- 
oder Vogelschutzgebiete). 

Bei zukünftigen Bauvorhaben (Neubau, Umbau oder bauliche Erweiterung) im Planungsgebiet 
sind seitens der Bauherren die Vorgaben des Artenschutzrechts (§§ 39 und 44 BNatSchG) zu 
beachten. Insbesondere ist zu gewährleisten, dass keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG eintreten können. 
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Um die Auswirkungen der Planung auf geschützte Tierarten zu untersuchen, wurde im Rahmen 
der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ ein Fachbeitrag zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (saP) (Fassung mit Stand 07/2025) durch das Büro Bachmann Ar-
tenschutz GmbH erstellt. Aufgrund der Vorschläge dieses Fachbeitrags werden im Bebauungs-
plan folgende Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt: 
 
Vermeidungsmaßnahmen aus dem speziellen Artenschutz 

- M 01: In den Monaten März bis Juni ist eine Vergrämung der Bodenbrüter vor und wäh-
rend der Bauphase bei Baustopps zwingend nötig, damit die Vögel den Bereich der Bau-
fläche nicht als Brutrevier besiedeln. Hierfür müssen ca. 2 m hohe Stangen (über Gelän-
deoberfläche) mit daran befestigten Absperrbändern von ca. 1-2 m Länge innerhalb der 
eingriffsrelevanten Fläche aufgestellt werden. Die Stangen müssen in regelmäßigen Ab-
ständen von etwa 25 m aufgestellt werden. 

- M 02: Um Störungen und Verluste von brütenden Vögeln zu vermeiden, dürfen innerhalb 
der Schutzzeiten für Brutvögel (1. März bis 30. September) keine Gehölzentfernungen 
stattfinden. 

- M 03: Die biotopkartierte Hecke im Norden ist zwingend zu erhalten. Die Streuobstbestände 
im Osten sind überwiegend in ihrer Funktionalität zu erhalten; bei unvermeidbarem Verlust  
einzelner Bäume (z.B. auf privaten Baugrundstücken) ist durch Nachpflanzungen für ent-
sprechenden Ersatz zu sorgen. 

- M 04: Zu den Gehölzen (M02) ist während der Bauphase in den Monaten März bis Sep-
tember ein 3 m breiter Pufferstreifen einzuhalten. Dieser Streifen darf weder befahren wer-
den noch zur Lagerung von Material genutzt werden. Um dies sicherzustellen, ist ein nicht 
verrückbarer Zaun anzubringen. 

- M 05: Im Falle, dass der Schuppen abgebrochen werden sollte, muss dieser im Vorfeld auf 
das Vorkommen von Fledermäusen und auf Nistplätze von Vögeln (z.B. Haussperling) 
kontrolliert werden. Auch, wenn bei den Begehungen weder Hinweise auf brütende Vögel 
noch auf Fledermäuse festgestellt werden konnten, kann dies zukünftig nicht ausgeschlos-
sen werden. Ein ggf. notwendiger Abbruch sollte außerhalb der Brutzeit heimischer Vogel-
arten, also zwischen 1. Oktober und 28. Februar, erfolgen. 

- M 06: Werden bei den geplanten Gebäuden große Glasfronten oder Über-Eck-Fenster 
eingebaut, ist die Fallenwirkung der Glasflächen mittels Mattierung, Musterung, Außenja-
lousien oder anflughemmender Bepflanzung in geeigneter Höhe zu verringern. Als Hilfe-
stellung sind die fachlichen Erkenntnisse zur Wirksamkeit dieser Vermeidungsmaßnahmen 
zu berücksichtigen (Bericht zum Vogelschutz 53/54, 2017). 

- M 07: Um eine Bestrahlung von Flugrouten oder Jagdgebieten der Fledermäuse zu ver-
hindern, ist die Beleuchtung so zu gestalten, dass eine Anstrahlung von Gehölzstrukturen 
ausgeschlossen wird. Es sind ausschließlich abgeschirmte, nach unten gerichtete Leuch-
ten zu verwenden, die den Raum oberhalb der Leuchten nicht anstrahlen. Für die Beleuch-
tung von Fassaden und Außenanlagen sind ausschließlich warmweiße LED-Leuchtmittel 
mit einer Farbtemperatur von 2700 bis maximal 3000 K zu verwenden. Die Beleuchtung ist 
auf den tatsächlichen Bedarf zu begrenzen; eine nächtliche Abschaltung zwischen 23:00 
und 05:00 Uhr ist verpflichtend umzusetzen. 

- M 08: Entlang der südlichen Grenze der Gärten muss eine eher lichte Eingrünung erfolgen, 
um die Kulissenwirkung für die Feldlerche nicht zusätzlich zu erhöhen. Eine dichte Hecken- 
oder Reihenpflanzung ist nicht zulässig. 

 
Gemäß dem Fachbeitrag zur saP ist im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 
„Schlossberg“ keine Festsetzung von CEF-Maßnahmen (Maßnahmen zur Sicherung der konti-
nuierlichen ökologischen Funktionalität/ vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 
Satz 2 und 3 BNatSchG) erforderlich. 
 
Vermeidungsmaßnahmen zum Insektenschutz und Energiesparen 

- Für die Straßenbeleuchtung sind ausschließlich energiesparende, abgeschirmte und insek-
tenschonende Leuchten mit nach unten gerichtetem Lichtkegel zu verwenden. 
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- Die Beleuchtung ist zielgerichtet zu lenken; die Bestrahlung von Gehölzstrukturen ist unzu-
lässig. Leuchten sind nach oben vollständig abzuschirmen und nach unten auszurichten, 
sodass der Raum oberhalb der Leuchte nicht angestrahlt wird. Die Leuchtenhöhe ist auf 
das erforderliche Maß zu beschränken; eine möglichst niedrige Anbringung ist umzuset-
zen, um Streulicht zu minimieren. 

- Die Beleuchtungsdauer ist auf den tatsächlichen Bedarf zu begrenzen. Hierzu sind Bewe-
gungsmelder oder Zeitschaltuhren einzusetzen. Eine nächtliche Abschaltung zwischen 
23:00 und 05:00 Uhr ist verpflichtend vorzusehen. 

- Um die Blend- und Lockwirkung für Organismen zu reduzieren, ist die Lichtfarbe an das 
Sehspektrum des Menschen anzupassen. Hier sind ausschließlich warmweiße LED-
Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von 2700 bis maximal 3000 K einzusetzen. 

 
 
3.13 Örtliche Bauvorschriften/ gestalterische Festsetzungen 
 
Im Bebauungsplan kann eine Beschränkung auf wenige gestalterische Festsetzungen erfolgen. 
Hierzu zählen im Einzelnen folgende Festsetzungen: 

Als Dachformen sind Satteldächer bei den Hauptgebäuden sowie Sattel- und Flachdächer bei 
Garagen und Nebengebäuden zulässig. Die Dachneigung der Satteldächer liegt zwischen 30 
und 45°. Flachdächer mit einer Dachneigung bis 5° sind zu begrünen. 

Das natürliche Gelände ist grundsätzlich unverändert zu belassen. Geländeveränderungen sind 
zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit der Erstellung der Gebäude erforderlich sind. Auf-
grabungen vom natürlichen Gelände dürfen zwecks Vermeidung einer Störung des Orts- und 
Landschaftsbildes max. 0,80 m betragen, ausgehend vom natürlichen Gelände. Abgrabungen 
dürfen max. 1,00 m betragen, ausgehend vom natürlichen Gelände. 

Bei Bodenarbeiten sind die einschlägigen Regelwerke DIN 18915, DIN 19731 und § 12 BBodSchV 
anzuwenden, um die Bodenstruktur und die Bodenfunktion so weit wie möglich zu erhalten. 

Beim Umbau, Abriss und Neubau von Gebäuden ist eine ökologische Baubegleitung sicherzu-
stellen. 

Einfriedungen dürfen 1,20 m Höhe nicht überschreiten. Maschendrahtzäune sind straßenseitig 
unzulässig und bei Anordnung an der seitlichen und hinteren Grenze nur bei Hinterpflanzung 
zulässig. Mauern können zugelassen werden, wenn eine Hangabstützung notwendig ist. Unte-
rer Bezugspunkt der Einfriedungen ist das jeweilige Urgelände. 

Zur dauerhaften Gewährleistung der Durchgängigkeit für Kleintiere im Baugebiet ist zwischen 
den Zäunen und dem Erdboden ein Freiraum von mind. 10 cm zu belassen. Ein durchgehender 
Zaunsockel ist zu vermeiden. Der Bordstein ist alle 20 m abzusenken. 

Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen auf Dächern sind grundsätzlich zulässig. Bei ge-
neigten Dächern sind diese zu integrieren oder direkt mit gleicher Neigung aufzusetzen. Eine 
Aufständerung ist nur bei Flachdächern mit einer Dachneigung bis 5° zulässig. Die Anlagen 
sind in geschlossenen rechteckigen und nicht unterbrochenen Feldern dachflächenparallel an-
zubringen. Zur Außenwand sowie zum First und zu den Trauf- und Giebelkanten des Daches ist 
ein Mindestabstand der Anlagen von 20 cm einzuhalten. Ausgefranste und abgetreppte Formen 
sind zu vermeiden. 

Nicht zulässig sind Freiflächenphotovoltaik und freistehende Solarthermieanlagen. 

Die Solarmodule sind ausschließlich in entspiegelter Ausführung zulässig. 
 
 
3.14 Sonstige Hinweise 
 
Bodendenkmäler 

Über obertägig nicht mehr sichtbare Bodendenkmäler im Planungsgebiet liegen der Gemeinde 
Neusitz keine Kenntnisse vor. Eine am 29.07.2025 nach Art. 7 DSchG durchgeführte archäolo-
gische Voruntersuchung im Planungsgebiet erbrachte keine archäologisch relevanten Befunde. 
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Generell gelten mit Blick auf die Realisierung zukünftiger baulicher Vorhaben die Bestimmun-
gen des Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG. 
 
Altlasten 

Im Planungsgebiet sind aktuell keine Altlastenverdachtsflächen bzw. Informationen zu schäd-
lichen Bodenveränderungen bekannt. Es sind zudem keine Anhaltspunkte für das Bestehen 
einer Altlastenverdachtsfläche im Planungsgebiet ersichtlich. 

Sofern bei zukünftigen Aushubarbeiten im Planungsgebiet organoleptische Auffälligkeiten des 
Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, 
ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten 
gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). 
 
Telekommunikation 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungs-
zone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Te-
lekom vorzusehen. 
 
Flugverkehr 

Das Planungsgebiet befindet sich im Einwirkungsbereich des Verkehrslandeplatzes Rothenburg 
ob der Tauber. Es ist daher mit Belästigungen durch Flugemissionen zu rechnen. Da die Pla-
nung in Kenntnis dieser möglichen Beeinträchtigungen erstellt wurde, bestehen keine Rechts-
ansprüche gegen den Flugplatzbetreiber, die mit Beeinträchtigungen durch den Flugverkehr 
begründet werden. 
 
Wasserrecht 

Im Südosten des Planungsgebiets ist aufgrund der Nähe zum Wachsenberger Graben mit ho-
hen Grundwasserständen zu rechnen. Hier sollte daher entweder auf den Bau von Kellern ver-
zichtet werden oder ein baulicher Schutz gegen Grundwasser gewährleistet werden (z.B. Wei-
ße Wanne, wasserdichte und auftriebssichere Bauweise des Kellers). Auch Grundstücksent-
wässerungsanlagen (inkl. Zisternen) sind wasserdicht und auftriebssicher zu errichten. Sollte 
bei der Erschließung und Bebauung Grund- bzw. Schichtenwasser angeschnitten werden, so ist 
bereits für eine vorübergehende Ableitung eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Das 
ständige Ableiten von Grund-, Schicht- und Quellwasser über das Kanalnetz ist verboten. Dies 
muss im Interesse des Betriebs der Kläranlage sowie zur Vermeidung einer erhöhten Abwas-
serabgabe ausgeschlossen werden. 

Für die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in ein oberirdisches Gewässer sowie 
für die Einleitung in das Grundwasser (Versickerung) ist ein wasserrechtliches Erlaubnisverfah-
ren erforderlich, wenn nicht die Bagatellgrenzen der NWFreiV, TRENOG oder TRENGW unter-
schritten werden. Für das Erlaubnisverfahren ist eine Entwässerungsplanung unter Berücksich-
tigung des Technischen Regelwerkes DWA-A 102 und DWA-A 117 bzw. DWA-A 138 zu erstel-
len und beim Landratsamt Ansbach SG Wasserrecht als Wasserrechtsbehörde einzureichen. 
 
Baugrunduntersuchung 

Das Planungsgebiet grenzt an das Vorbehaltsgebiet für den Gipsabbau GI 135 (u) „Neusitz Süd“ 
an; daher soll hier eine Baugrunduntersuchung durchgeführt werden. Um Schäden durch mögli-
che Setzungen – begründet durch ggf. zu erwartende geringmächtige, auslaufende Gipsvorkom-
men im Boden – zu vermeiden, hat der Bauherr die im Baugrundgutachten empfohlenen Maß-
nahmen zur Sicherung des Baugrunds zu beachten. 
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4 Flächenbilanz 
 
 

Im Planungsgebiet sind folgende Flächen festgesetzt: 
 
Allgemeines Wohngebiet (WA):     ca. 18.790 qm 

Mischgebiet (MI):      ca.   4.790 qm 

Öffentliche Verkehrsfläche (Straßen, Wege, Parkplätze): ca.   7.230 qm 

Private Verkehrsfläche (Wege, private Stellplätze):  ca.   3.950 qm 

Öffentliche Grünfläche:      ca.   6.580 qm 

- davon Biotopfläche (zu erhalten): ca. 300 qm 

- davon Streuobstwiese (zu erhalten): ca. 240 qm 

- davon Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(Ausgleichsmaßnahmen 2, 3, 4, 5 u. 6): ca. 2.580 qm 

- davon sonstige öffentliche Grünflächen  
(Parkanlagen, Spielplatzflächen): ca. 3.460 qm 

 
Versorgungsfläche (Trafostation)    ca.        30 qm 
   
Planungsgebiet gesamt:     ca. 41.370 qm 
 
 
Darüber hinaus werden Ausgleichsmaßnahmen  
im Bereich folgender externer Grundstücke festgesetzt: 

- Grundstück Fl.Nr. 87 der Gemarkung Neusitz 
(Maßnahme 1):      ca. 730 qm 

- Grundstück Fl.Nr. 90 der Gemarkung Neusitz 
(Maßnahme 7):      ca. 2.800 qm  

 
 
 

 

 

Würzburg, den 20.08.2025 

HWP Holl Wieden Partnerschaft 

 

Dr. Hartmut Holl 
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Durchführung des Verfahrens 
 
 

Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neusitz hat in seiner Sitzung am 15.04.2024 die Einleitung des 
Verfahrens zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ beschlossen. Der Be-
schluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 24.04.2024 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der 2. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ in der Fassung vom 08.04.2024, ergänzt ge-
mäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.04.2024, fand in der Zeit vom 02.05.2024 bis einschließ-
lich 03.06.2024 statt (öffentliche Bekanntmachung am 24.04.2024). In dieser Zeit waren die 
Planunterlagen des Vorentwurfs der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ auf 
der Homepage der Gemeinde Neusitz und in der Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg ob der 
Tauber für jedermann einsehbar. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ in 
der Fassung vom 08.04.2024, ergänzt gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.04.2024, fand in 
der Zeit vom 02.05.2024 bis einschließlich 03.06.2024 statt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit E-Mail vom 30.04.2024 an 
der Planung beteiligt und darüber informiert, dass die Planunterlagen des Vorentwurfs der 2. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ im o.g. Zeitraum auf der Homepage der 
Gemeinde Neusitz öffentlich zur Verfügung standen. Darüber hinaus wurden auch die Nach-
bargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
 
Veröffentlichung im Internet/ öffentliche Auslegung 

Die Veröffentlichung im Internet bzw. öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für den 
Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ mit Planzeichnung und Be-
gründung in der Fassung vom 07.03.2025 sowie Anlagen (Umweltbericht und Fachbeitrag zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung) erfolgte in der Zeit vom 28.03.2025 bis einschließlich 
29.04.2025 (öffentliche Bekanntmachung am 25.03.2025). In dieser Zeit waren die Planunterla-
gen des Entwurfs der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ auf der Homepage 
der Gemeinde Neusitz und in der Verwaltungsgemeinschaft Rothenburg ob der Tauber für je-
dermann einsehbar. 
 
Beteiligung der Behörden 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB mit E-Mail vom 26.03.2025 von der Veröffentlichung der Plan-
unterlagen des Entwurfs der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ im o.g. Zeit-
raum auf der Homepage der Gemeinde Neusitz benachrichtigt und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB am Verfahren beteiligt. 
 
Satzungsbeschluss 

Die Gemeinde Neusitz hat mit Beschluss des Gemeinderats vom …………… die 2. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ mit Planzeichnung und Begründung in der Fassung 
vom …………… sowie Anlagen (Umweltbericht und Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung) gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
 

      Neusitz, den .................... 
 
 (Siegel) 
      .................................................... 
      Manuel Döhler, 1. Bürgermeister 
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Ausgefertigt: 
 
 
      Neusitz, den .................... 
 
 (Siegel) 
      .................................................... 
      Manuel Döhler, 1. Bürgermeister 
 
 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplans 

Der Satzungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ mit Plan-
zeichnung und Begründung in der Fassung vom …………… sowie Anlagen (Umweltbericht und 
Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung) wurde am .................... gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Bebauungsplanänderung ist damit rechtskräftig. 

In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass die Planunterlagen der 2. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 7 „Schlossberg“ mit der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a 
Abs. 1 BauGB zu den üblichen Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Neusitz zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten werden und dass auf Verlangen Auskunft über den Inhalt der 
Bebauungsplanänderung gegeben wird. 

In der Bekanntmachung wurde zudem auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 BauGB, 
des § 44 Abs. 4 BauGB sowie der §§ 214 und 215 BauGB hingewiesen. 
 
 
      Neusitz, den .................... 
 

(Siegel) 
      ................................................... 
      Manuel Döhler, 1. Bürgermeister 
 
 
 
 


